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	Arbeitsbereich:
· Gartenbau
· Forstwirtschaft
· Landwirtschaft
	Betriebsanweisung
	Tätigkeit:
· Baumpflegearbeiten
· Pflegearbeiten in Parks und Gärten
· Kulturarbeiten, z. B. in Baumschulen
· Arbeiten in Wald und Forst
	 

	 
	
	
	
	 

	 
	
	zu biogenen Stoffen
	
	 

	 
	
	Firma:
	
	 

	 
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	 

	 
	GEFÄHRDUNGEN DURCH BIOGENE STOFFE
	 

	 
	Platanenstaub
	 

	 
	
	 

	 
	
	 

	 
	GEFAHREN FÜR DIE BESCHÄFTIGTEN
	 

	 
	
	
Von Platanenstaub geht eine mögliche irritative Wirkung auf die Atemwege und die Haut aus.
Durch Freisetzen der Platanenhärchen bei Wind und Trockenheit, besonders im Frühsommer, aber auch durch Laubfall im Herbst sowie durch Kontakt mit den Blättern (z. B. bei Schnittmaßnahmen, bei manuellem oder maschinellem Beseitigen, beim Häckseln und bei Arbeiten an der Pflanze) können folgende Symptome auftreten:
Reizung der Schleimhäute, Rötung der Augen, Husten, Atemnot, Brennen im Hals, Kopfschmerzen durch Platanenhärchen an der Blattunterseite, insbesondere an frisch ausgetriebenen Blättern und Blattknospen.

	 

	
	SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN
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· Schnittmaßnahmen an belaubten Platanen und Arbeiten auf laubbedeckten Rasen- und Wegeflächen (Platanenwelke) sowie Häckselmaßnahmen von belaubtem Schnittgut vermeiden.
· Arbeiten bei hoher Luftfeuchtigkeit und wenig Wind durchführen.
· Vor Baumarbeiten Laub mit Wasser benetzen, um die Härchen zu binden.
· Beim Mähen oder Reinigen von Flächen mit Platanenlaub Boden befeuchten oder feuchte Witterung abwarten.
· Platanenschnittgut möglichst maschinell verladen und abgedeckt transportieren.
· Schnittgut beim Häckseln wässern, z. B. über den Auswurfkanal des Häckslers Wasser zuführen.

Empfohlene PSA beim Umgang mit Platanenlaub:

· Korbbrille
· Partikelfiltrierender Atemschutz (im Handel erhältlich als Feinstaubmaske), mindestens FFP2 mit Ausatemventil
· Körperbedeckende Arbeitskleidung mit Kopfbedeckung oder Chemikalienschutzanzug, z. B. Einweg-Overall Chemikalienschutz Typ 4B
· Schutzhandschuhe mit ausreichender mechanischer Belastbarkeit. Bei manuellem Laubkontakt in der Baumschule, beim Transport oder beim Pflanzen wird das Tragen von Einweg-Schutzhandschuhen aus Nitril mit verlängertem Schaft empfohlen.
· Geschlossene leicht zu reinigende Schuhe oder Stiefel

Hygienevorgaben:

· Die Pausen- oder Bereitschaftsräume bzw. Tagesunterkünfte nicht mit stark verschmutzter Arbeitskleidung betreten.
· Hände und Gesicht reinigen.

Maßnahmen zur Reinigung:

· Arbeitsbereich, verwendete Arbeitsmittel und PSA zum mehrfachen Gebrauch sind zu reinigen.

	 

	
	
	




	
 
	VERHALTEN BEI UNFÄLLEN, ERSTE HILFE
	NOTRUF 112
	 

	 
	
· Beim Auftreten akuter Krankheitssymptome ist ein Arzt mit dem Hinweis auf die gefährdende Tätigkeit aufzusuchen.
· Es wird empfohlen, die Beratung durch den Betriebsarzt bzw. die Arbeitsmedizinische Vorsorge zu nutzen.

	Vorgesetzter:      	Tel.-Nr.:      

		

	 
	ERSTE HILFE
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· Verletzungen sind dem Verantwortlichen im Betrieb zu melden und in das Verbandbuch einzutragen. Ggf. ist ein Arzt aufzusuchen.
· Auch kleine Wunden/Reaktionen sind sachgerecht zu behandeln.

		Ersthelfer:      	Tel.-Nr.:      

	 

	 
	SACHGERECHTE ENTSORGUNG
	 

	 
	
· PSA zum einmaligen Gebrauch (Feinstaubmaske, Einweg-Schutzhandschuhe) ist in dicht schließenden Behältern zu entsorgen.

	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
		Ort:	Datum:
     	          
	Unterschrift Verantwortlicher:

	Es wird bestätigt, dass die Inhalte dieser Betriebsanweisung mit den betrieblichen Verhältnissen und Erkenntnissen der Gefährdungsbeurteilung übereinstimmen.
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